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Die Firma GTS Grundstücksgesellschaft mbH, Heinrich Krone Str. 10, 48480 Spelle 

hat einen Antrag zur Förderung von Grundwasser auf dem Grundstück Am Schier-

feld 20, 49479 Ibbenbüren (Gemarkung Ibbenbüren, Flur 73, Flurstück 230) vorge-

legt. 

Gegenstand des Antrages ist die Entnahme von Grundwasser in einer Gesamt-

menge von jährlich bis zu 264.000 m³ zum Zweck der Grundwasserabsenkung wäh-

rend einer Baumaßnahme bis zum 30.11.2025. 

Gemäß den Bestimmungen des Wasserhaushaltgesetzes (WHG) bedarf das bean-

tragte Vorhaben einer Erlaubnis nach diesen Vorschriften. 

Im Vorfeld ist ermittelt worden, ob für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Hierbei wurden die einschlägigen 

Kriterien gemäß Anlage 3 des UVPG zugrunde gelegt. 

Es wurde festgestellt, dass es keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 

Maßgeblich für diese Feststellung ist, dass keine erheblichen nachteiligen Auswir-

kungen des Schutzgutes Grundwasser zu besorgen sind. 

Es sind daher keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch das Vorha-

ben zu erwarten.  

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

 

Im Auftrag 

gez. Niehues 

 


